Allgemeine
Geschiftsbedingungen
(AGB)

der Firma
Sascha Ehrkamp, Synox

Stand: 01.04.2007

1. Geltung dieser Bedingungen

1.1. Fur alle gegenwartigen und zukilinftigen Angebote,
Lieferungen und Leistungen der Firma Sascha Ehrkamp,
Synox (im Folgenden genannt Synox) sind
ausschlieBlich diese Geschaftsbedingungen in Ihrer
neusten Fassung maBgeblich. Abweichenden Ge-
schéaftsbedingungen des Kunden wird hiermit wider-
sprochen. Diese werden auch dann nicht Vertragsbe-
standteil, wenn sie der Bestellung zugrunde gelegt
worden sind und die Synox ihrer Geltung nicht aus-
dricklich widersprochen hat. Abweichungen hiervon
bedlrfen der Schriftform.

1.2. Synox kann diese AGB mit einer angemessenen An-
kindigungsfrist andern. Widerspricht der Kunde der
Anderung nicht innerhalb einer von Synox gesetzten
Frist, gilt die Anderung als genehmigt. Synox weist den
Kunden in der Anderungsankiindigung darauf hin, dass
die Anderung wirksam wird, wenn er nicht binnen der
gesetzten Frist widerspricht.

1.3. Den Volltext der AGB kann Synox Uber die Mitteilung
eines Links bekannt geben, unter dem der Volltext im
Internet abrufbar ist.

2. Angebote, Auftragsbestdtigung, Vertragsbeginn

2.1. An einen erteilten Auftrag ist der Kunde ab Zugang
bei Synox vier Wochen gebunden. Ein Vertrag kommt
erst mit schriftlicher Bestatigung durch Synox, durch
Lieferung oder Erbringung der Leistung zustande. Ein
Vertragsschluss setzt die Angabe vollsténdiger und
richtiger Daten durch den Kunden voraus.

2.2. Annahmeerklarung und samtliche Bestellungen be-
dirfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder
fernschriftlichen Bestatigung. Das gleiche gilt fir
Erganzungen, Abdanderungen oder Nebenreden.

2.3. Die Annahme kann auch durch Auslieferung der Ware
bzw. Erbringung der Leistung erklart werden. Dabei
kann die schriftliche Bestatigung auch durch Rechnung
ersetzt werden.

2.4. Sdmtliche Angaben in durch die Synox herausgege-
benen Produkt- und Serviceinformationen sind unver-
bindlich.

2.5. Die Erfullungsgehilfen der Synox sind nicht befugt,
mindliche Nebenreden zu treffen oder mindliche Zusi-
cherungen zu geben, die Gber den Inhalt des schriftli-
chen Vertrages hinausgehen.

3. Erbringung und Anderung der Leistung, Termine

3.1. Die Synox erbringt ihre Leistungen jeweils nach dem
aktuellen Stand der Technik. Die Leistungen werden in
den Rdumen der Firma Synox erbracht, sofern nicht die
Art der Leistung eine Durchfiihrung beim Kunden
bedingt. Die Synox ist berechtigt, zur Erbringung ihrer
Leistungen Dritter zu beauftragen. Teilleistungen sind
zulassig.

3.2. Wenn sich bereits in der Entwurfs- bzw. Planungs-
phase fir eine Leistung, fir die ein Pauschal- oder ein
Hochstpreis nach Aufwand vorgesehen ist, herausstellt,
dass die Fertigstellung den urspriinglich vorgesehenen
Aufwand Ubersteigt, kann die Synox eine entsprechen-
de Preiskorrektur vornehmen.

3.3. Leistungen in durch Synox angebotenen Paketen
kénnen durch Synox nach einer angemessenen Ankin-
digungsfrist geandert werden, wenn dies unter Berlick-
sichtigung der Interessen von Synox fir den Kunden
zumutbar ist und dieser in der Anderungsankiindigung
darauf hingewiesen wurde, dass die Anderung fiir ihn
wirksam wird, wenn er nicht innerhalb einer ihm ge-
setzten Frist widerspricht.

3.4. Anderungen der Leistungen nach Abschluss des Ver-
trages auf Wunsch des Kunden werden durch Synox
gepriift, wobei dem Kunden ein entsprechendes Ande-
rungsangebot unterbreitet wird, sollte die Anderungen
durchfthrbar sein. Eine Korrektur der Verglitung, sowie
der Leistungs- bzw. Liefertermine kdnnen notwendig
sein. Synox versucht innerhalb von einem Monat nach
Unterbreiten des Anderungsangebots eine Einigung mit
dem Kunden zu erreichen. Ist dies nicht mdglich, bleibt
es bei den vereinbarten Inhalten. Die Einigung Uber die
Anderung muss durch Synox schriftlich bestatigt
werden, um wirksam zu sein.

3.5. Synox bleibt das Recht vorbehalten, Leistungen zu
erweitern, zu andern und Verbesserungen vorzuneh-
men, insbesondere wenn diese Anderung handelsiiblich
ist, aus Sicherheitsgriinden notwendig erscheint, oder
Synox hierzu durch Anderung der Gesetzeslage oder
durch die Rechtsprechung verpflichtet ist.

3.6. Freiwillige und/oder unentgeltliche Angebote, Dienste
und Leistungen, die Synox erbringt, kénnen jederzeit
ohne Vorankiindigung eingestellt werden. Fir den
Kunden ergeben sich aus solchen freiwilligen und/oder
unentgeltlichen Angeboten, Diensten und Leistungen
keinerlei Anspruche.

3.7. Leistungs- und Liefertermine gelten nur durch aus-
drickliche schriftliche Bestatigung durch Synox als
verbindlich. Bei Auftreten von Stérungen die aufgrund
hoherer Gewalt und anderer von Synox nicht zu ver-
tretender Hindernisse, verlangern sich flir Synox die
Termine um die Dauer der Behinderung zuztglich einer
betriebstechnisch bedingten Anlaufzeit. Dies gilt auch
dann, wenn die vorstehenden Bedingungen bei Vorlie-
feranten von Synox oder von Synox beauftragen Drit-
ten auftreten.

3.8. Synox behalt sich vor, bei nachtraglich gedanderten
Terminen seitens des Kunden, den anfallenden Mehr-
aufwand zu berechnen.

3.9. Erkennbare terminliche Verzégerungen werden dem
Kunden unverziglich mitgeteilt, ein Ersatztermin wird
benannt.

4. Datenschutz, Mitwirkungspflichten

4.1. Der Kunde wird gemaB § 26 Bundesdatenschutzge-
setz darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang
mit seiner Geschaftsbeziehung mit Synox generierten
Daten fiir Zwecke der Geschaftsabwicklung und auch
bei anderen Unternehmen, mit denen Synox zusam-
menarbeitet, gespeichert werden.

4.2. Lizenzierung und Beistellung von bendétigten Fremd-
produkten in der vereinbarten bzw. aktuellen Version,
sowie umfassende Informationen Uber die betrieblichen
Ablaufe und deren Organisation, Uber die IT-In-
frastruktur und deren Benutzung sowie die Benutzung



sonstiger betrieblicher Infrastruktur des Kunden geho-
ren zu den wesentlichen Vertragspflichten des Kunden.

4.3. Vereinbarte und sonstige Leistungen zur Mitwirkung
sowie Beistellungen erbringt der Kunde rechtzeitig in-
nerhalb des erforderlichen Umfangs als wesentliche
Vertragspflicht. Dabei sind vereinbarte Termine und
Fristen vom Kunden zu beachten. Bei verspateter oder
mangelbehafteter Erflillung der Mitteilungs- und Mit-
wirkungspflichten, wie auch bei verzégerter Annahme
einer Leistung werden vereinbarte Leistungs- und Lie-
fertermine ungiiltig. Die Synox ist in diesem Falle zur
Berechnung des Mehraufwandes berechtigt. Bei man-
gelbehafteter oder unvollstandiger Beistellung, sowie
fur das Zusammenwirken von Fremdprodukten mit
Leistungen bzw. Lieferungen der Synox Ubernimmt die
Synox keine Haftung.

4.4, Der Kunde fuhrt eine ordnungsgemaBe und regel-
maBige, d.h. bei Unternehmen zumindest tagliche, Da-
tensicherung mit einem aktuellen Datensicherungssys-
tem durch. Die Art und Weise der Datensicherung ist
mit Synox abzustimmen. Synox kann den Kunden bei
der Planung, Installation und Konfiguration eines Da-
tensicherungssystems unterstiitzen. Die Verantwortung
fiir die regelmaBige Durchfilhrung und Uberpriifung der
Datensicherung liegt beim Kunden.

5. Anzeige von Mangeln, Gewahrleistung

5.1. Der Kunde hat im Beanstandungsfall alle erforderli-
chen MaBnahmen einschlieBlich der Tatbestandsauf-
nahme rechtzeitig und formgerecht durchfiihren zu las-
sen.

5.2. Offensichtliche Mangel sind innerhalb von drei Ar-
beitstagen nach Ubergabe, Fertigstellung oder Durch-
fihrung schriftlich anzuzeigen. Der Kunde muss auch
bei nicht offensichtlichen Mangeln innerhalb von einer
Woche nach Feststellung des Mangels diesen Synox
mitteilen.

5.3. Synox leistet Gewahr fiir Mangel nach MaBgabe der
gesetzlichen Vorschriften, soweit im Folgenden nichts
Abweichendes bestimmt ist. Normaler, gebrauchstypi-
scher Verschlei ist ebenso wie vorzeitige Abnutzung
durch untypischen Gebrauch (etwa unter ungewdhnlich
erhdhter Belastung) kein Mangel.

5.4. Gewahrleistung besteht nicht flir Mangel, die nicht
rechtzeitig angezeigt worden sind

5.5. Fehler bei der Bedienung, Einflisse durch Fremdpro-
dukte, der Einsatz nicht vereinbarter bzw. - bei Fehlen
einer Vereinbarung - nicht aktueller Versionen von
Fremdprodukten, nicht autorisierte Anderungen an
Hard- und Softwareprodukten fliihren zum Wegfall der
Gewahrleistungspflicht, wobei die Synox in diesen Fal-
len berechtigt ist zusatzliche Folgeaufwande in Rech-
nung zu stellen.

5.6. Bei Fremdprodukten wird die Gewahrleistung der
Synox gegeniber dem Lieferanten bzw. Hersteller di-
rekt an den Kunden abgetreten. Eine weitere Gewahr-
leistung fiir Fremdprodukte wird nicht gewahrt.

5.7. Synox wird bei erheblichen, die Funktionsfahigkeit
der Leistung beeintrachtigenden Mangeln nach eigener
Wahl nachbessern oder nachliefern. Bei Programmen
bzw. Programmsystemen kann dies auch in Form eines
Updates oder einer Umgehungslésung geschehen.
Wenn der Mangel trotz wiederholtem Versuch nicht be-
seitigt werden kann, kann der Kunde anstelle der
Nachbesserung Minderung der Verglitung oder Wand-
lung des Vertrages verlangen.

6. Haftung

6.1. Synox haftet in jedem Fall nur fur Vorsatz und grobe
Fahrlassigkeit. Diese Haftungsbeschrankung gilt auch
far ihre Erfullungsgehilfen. Eine Haftung fir entgange-
nen Gewinn und Produktionsausfall, sowie weitere mit-
telbare und Folgeschdden wird ausgeschlossen. Ein et-
waiger Schadensersatzanspruch ist auf die Hohe des
Gesamtbetrags der vereinbarten Verglitung beschrankt.
Unberihrt hiervon bleiben die gesetzliche Haftung fir
Schaden aus der fahrldassigen Verletzung des Lebens,
des Korpers und der Gesundheit und die Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz.

6.2. Die Haftung bei Produkten oder Dienstleistungen von
Drittanbietern ist direkt beim Drittanbieter geltend zu
machen.

6.3. Die Firma Synox prift alle Datentrager und Pro-
gramme im Rahmen der technischen Mdglichkeiten und
mit der notwendigen Sorgfalt auf Computerviren. Fir
Schaden die dem Kunden oder Dritten durch Com-
puterviren entstehen wird keinerlei Haftung tGbernom-
men.

6.4. Fir den Verlust von Daten wird keine Haftung ber-
nommen, es sei denn, der Schaden wadre auch nicht
durch ordnungsgemaBe und regelmaBige, d.h. bei Un-
ternehmen zumindest tagliche, Datensicherung mit ei-
nem aktuellen Datensicherungssystem vermeidbar ge-
wesen.

6.5. Wenn aus Griinden, welche die Synox nicht zu ver-
treten hat, die Erfiillung von Leistungen nicht mdglich
ist, wird keine Haftung Ubernommen. Anspriiche aus
Verletzung der Beratungspflicht, Verzug, Unmadglichkeit
und Nichterfiillung, verjahren nach einer Frist von ei-
nem Jahr nach dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde
Kenntnis von dem Anspruch erlangt hat. Bei Fremdpro-
dukten ist die Haftung auf Abtretung der Anspriiche der
Synox gegenuber dem Lieferanten bzw. Hersteller
beschrankt.

6.6. Verletzt die Synox Schutzrechte Dritter, haftet die
Synox nur gegeniliber dem Kunden nach eigener Wahl
durch die Ricknahme der Leistung bzw. Lieferung unter
Rickzahlung der Vergltung abzlglich Nutzungsgebihr
oder durch die Wiederherstellung des Schutzrechts
durch die Verdnderung der Leistung oder Lieferung. Fir
die Verletzung der Rechte Dritter durch eigene
Leistungen des Kunden haftet ausschlieBlich der Kunde
selbst.

6.7. Bei leicht fahrlassiger Pflichtverletzung beschrankt
sich die Haftung von Synox auf den nach Art des Ver-
trages typischen, vorhersehbaren Durchschnittsscha-
den. Dies gilt auch bei leicht fahrlassigen Pflichtverlet-
zungen der gesetzlichen Vertreter und Erflllungsgehil-
fen von synox. Synox haftet bei leicht fahrlassigen
Verletzungen nicht vertragswesentlicher Pflichten nicht.

7. Preise, Zahlungsbedingungen

7.1. Alle Preise der Synox verstehen sich jeweils zuzlig-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern nicht aus-
driicklich anders angegeben.

7.2. Bei Vergltung nach Aufwand, werden Aufwand und
Material nach Vereinbarung zuziiglich Kosten fir An-
und Abreise sowie vereinbarter Spesen nach Auftrags-
abschluss bzw. bei laufenden Vertrdgen monatlich in
Rechnung gestellt.

7.3. Wenn der Kunde fallige Forderungen der Synox nicht
ausgleicht oder sich aus anderen Grinden nach
Ermessen der Synox Zweifel an der Bonitat des Kunden



einstellen sollten, kann die Synox Lieferungen und
Leistungen nur gegen Vorkasse erbringen.

7.4. Alle Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen nach
Rechnungsstellung ohne Abzug fallig, sofern auf der
Rechnung nicht anders angegeben. Werden Zahlungs-
ziele durch den Kunden Uberschritten ist die Synox be-
rechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen zu verlangen.

7.5. Wenn der Kunde fallige Forderungen der Synox nicht
ausgleicht oder sich aus anderen Grinden nach
Ermessen der Synox Zweifel an der Bonitat des Kunden
einstellen sollten, ist die Synox berechtigt, die gesamte
Restschuld sofort fallig zu stellen.

7.6. Die Rechnungsstellung erfolgt elektronisch. Die Zu-
sendung per Post erfolgt nur nach einzelner Anforde-
rung. Synox behalt sich vor fiir die postalische Versen-
dung der Rechnung ein Entgelt zu fordern.

7.7. Entgegen anders lautender Bedingungen des Kunden
und unter Abbedingung der 8§ 366, 367 BGB wird
durch die Synox bestimmt, welche Forderungen durch
die Zahlung des Kunden erfillt sind. Der Kunde ist nicht
berechtigt Zahlungen aufgrund von Gegenanspriichen
aus anderen Vertragsverhaltnissen zurickzuhalten.
Zahlungen kdnnen aber in jedem Fall nur in der Hbhe
der dem Kunden geltend gemachten und unbestritten
zustehenden oder rechtskraftigen Gegenanspriiche
zuriickgehalten werden.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1. Synox behalt sich das Eigentum an samtlichen von
ihr gelieferten Waren und erbrachten Leistungen und
Lieferungen bis zur vollsténdigen Begleichung aller
Forderungen aus der Geschaftsbeziehung vor. Das gilt
auch dann, wenn der Kaufpreis fir bestimmte vom
Kunden bezeichnete Lieferungen bzw. Leistungen be-
zahlt ist, da der Eigentumsvorbehalt alle laufenden of-
fenen Saldoforderungen sichert.

8.2. Fur ihre vertraglichen Forderungen, auch aus vor-
hergehenden Vertréagen mit diesem Kunden, hat Synox
ein Pfandrecht an Sachen des Kunden, die zum Zwecke
der Erledigung von Auftragen in ihren Besitz gelangt
sind.

9. Abtretungsverbot

9.1. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Synox
sind die Rechte des Kaufers aus Geschaftsvertragen mit
der Synox nicht an Dritte Ubertragbar.

9.2. Sofern eine ohne Zustimmung von Synox vorge-
nommene Abtretung gemaB § 354a HGB dennoch
wirksam ist, wird hierdurch das Recht von Synox, mit
etwaigen Gegenforderungen auch gegenliber dem neu-
en Glaubiger (Zessionar) aufzurechnen, nicht berihrt.

10. Geheimhaltung, Abwerbverzicht

10.1. Die Vertragspartner verpflichten sich zur vertrauli-
chen Behandlung aller vertraulichen Informationen und
Unterlagen. Sie werden ihre Erflllungsgehilfen ent-
sprechend hierzu verpflichten.

10.2. Die Vertragspartner verpflichten sich, Mitarbeiter
des jeweils anderen Vertragspartners bei laufender Ge-
schaftbeziehung und fir die Dauer eines Jahres nach
deren Beendigung nur einzustellen oder anderweitig zu
beschaftigen, wenn dies mit dem anderen Vertrags-
partner im Vorfeld vereinbart wurde.

10.3. Der zuwiderhandelnde Vertragspartner haftet fir
entstandene Schaden.

11. Sonderregelungen fiir Dienstleistungen

11.1. Die Aufgabe von Dienstleistungen ist es den Kunden
zu betreuen, zu unterstliitzen oder zu beraten. Ge-
schuldet wird nur die Tatigkeit, nicht der Erfolg. Art und
Umfang der geschuldeten Dienstleistungen ergeben
sich aus der Leistungsbeschreibung im Angebot
und/oder Vertrag, welche wesentlicher Vertragsbe-
standteil wird.

11.2. Dienstleistungen werden auf Aufwands- und Mate-
rialbasis zuzliglich vereinbarter Spesen und Reisekosten
auf Grundlage der im Angebot und/oder Vertrag
ausgewiesenen Preise verglitet, soweit einzelvertraglich
nicht eine pauschale oder anderweitig geregelte
Verglitung vereinbart wurde.

11.3. Bei Notfallauftragen, d.h. bei Auftragen, die nach
Angabe des Kunden schnellstmdglich durchgefiihrt
werden sollen, berechnet Synox eine Notfallpauschale
in Hohe von 39,99 €, wenn mit der Bearbeitung des
Auftrags innerhalb von 4 Stunden nach Auftragseingang
begonnen wird. Dies betrifft auch samtliche Auftrage,
welche elektronisch an eine der E-Mail-Adressen
emergency@synox.de oder sos@synox.de uUbermittelt
wurden. Dies gilt nicht, wenn einzelvertraglich eine ge-
sonderte Notfallregelung vereinbart wurde.

11.4. Fur Dienstleistungen wird keine Gewahrleistung
seitens der Synox (ibernommen.

12. Sonderregelungen fir Werkleistungen

12.1. Der Umfang einer Werkleistung wird nur durch die
vertraglich vereinbarte Leistungsbeschreibung und/oder
die Endfassung des Feinpflichtenhefts definiert. Alle
weiteren Leistungen sind gesondert zu vergiten.

12.2. Der Kunde muss Werkleistungen innerhalb von 10
Werktagen nach Fertigstellung bzw. Ubergabe der
Werkleistung abnehmen. Der Kunde darf die Abnahme
nur heraus zbdgern, wenn wesentliche Mangel, also
Mangel, welche die Gesamtfunktionalitdt in erheblichem
MaBe beeintrachtigen, vorliegen. Sofern der Kunde die
Abnahme nicht innerhalb der genannten Frist
durchfihrt und auch keine wesentlichen Mangel
gemeldet wurden, gilt Werkleistung als abgenommen.
Dies gilt auch, wenn der Kunde die Werkleistung vor
der formellen Abnahme produktiv in Gebrauch nimmt.

12.3. Synox kann fir abgrenzbare Teilwerkleistungen von
der Endabnahme unabhangige Teilabnahmen ver-
langen. Die Werkleistung gilt dann mit der Abnahme
der letzten Teilwerkleistung als abgenommen.

12.4. Bei der Abnahme wird ein Abnahmeprotokoll er-
stellt, das von beiden Seiten zu unterzeichnen ist.
Synox definiert das Verfahren fir die Abnahme. Even-
tuell bendtigte Testdaten werden vom Kunden gestellt.
Eine Aufzahlung der festgestellten abnahmeverhin-
dernden Mangel wird zum Abnahmeprotokoll gegebe-
nenfalls hinzugefligt. Nach Beseitigung der abnahme-
verhindernden Mangel findet eine erneute Abnahme im
Hinblick auf diese Mangel statt. Die Abnahme gilt auch
als durchgeflihrt, wenn Mangel auftreten, welche die
Abnahme nicht verhindern, jedoch von Synox beseitigt
werden mussen.

12.5. Synox behalt sich das Recht vor alle Methoden,
Konzepte, Verfahren und Arbeitsergebnisse aus der Er-
stellung der Werkleistung weiterhin zu verwerten. Der
Kunde erwirbt nur ein einfaches Nutzungsrecht im
Rahmen des vereinbarten Verwendungszweckes.

12.6. Die Gewahrleistungsfrist fir Werkleistungen der
synox betragt ein Jahr. Sie beginnt mit der Lieferung
bzw. Abnahme durch den Kunden.
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12.7. Bei Werkleistungen wird eine pauschale Vergutung
vereinbart, der jeweils zu einem Drittel bei Auftragser-
teilung, zu einem Drittel bei Erbringung der Leistung
und zu einem Drittel nach Abnahme der Leistung zahl-
bar ist, soweit einzelvertraglich nicht anders geregelt
wurde. Teilleistungen kénnen gesondert in Rechnung
gestellt werden.

13. Sonderregelungen flir Handel

13.1. Alle Preise der Synox verstehen sich jeweils zuzig-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer, Verpackung,
Transport und Frachtversicherung ab Lager Berlin, so-
fern nicht ausdriicklich anders angegeben.

13.2. Der Lieferumfang der einzelnen Bestellungen ergibt
sich in Regelfall aus der zum Zeitpunkt der Bestellung
aktuellen Beschreibung der Ware. Fir zwischen Bestel-
lung und Lieferung durch Hersteller oder Vorlieferanten
geanderte Produkteigenschaften oder Verpackungsin-
halte haftet Synox nicht.

13.3. Gefahrenubergang: Die Gefahr geht auf den Kun-
den Uber, sobald die Sendung an die den Transport
ausfiihrende Person libergeben worden ist oder zwecks
Versendung das Lager der Synox verlassen hat. Falls
der Versand sich ohne Verschulden der Synox verzégert
oder unmaoglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung
der Versandbereitschaft auf den Kunden uber. Eine im
Einzelfall vereinbarte Ubernahme der Transportkosten
durch  Synox, hat keinen Einfluss auf den
Gefahrenlibergang.

13.4. Der Kunde hat Waren rechtzeitig vor Annahme und
Quittierung sorgféltig auf Schaden, Fehler und Fehl-
mengen zu untersuchen, diese sofort zu beanstanden,
vollsténdig anzugeben und sich schriftlich bestatigen zu
lassen.

13.5. Fir Warenlieferungen der synox gelten die gesetz-
lichen Gewahrleistungsfristen. Eine abweichende Ge-
wahrleistungsfrist kann im Einzelfall vereinbart werden.
Auf eine abweichende Gewahrleistungsfrist weist synox
spatestens im Angebot hin. Die Gewahrleistung besteht
nicht fir Mangel, die nicht rechtzeitig angezeigt worden
sind

13.6. Der Kunde akzeptiert, dass eine Nachlieferung im
Einzelfall (in Abh&ngigkeit von Marktlage und Verfiig-
barkeit) auch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen
kann. Die Verfugbarkeit der Ware kann aufgrund der
technischen Weiterentwicklung bereits nach kurzer Zeit
eingeschrankt sein. Synox ist daher berechtigt, den
Nacherfullungsanspruch durch Lieferung gleich- oder
hoherwertig abweichender Ware auch eines anderen
Herstellers zu erflillen, soweit diese Ware nach ihren
Spezifikationen funktionsidentisch ist.

13.7. Fur den Fall der Rickabwicklung eines Kaufvertra-
ges berechnet synox fir jeden Tag der Nutzung der
Ware eine Nutzungsentschadigung.

13.8. Jeder Austausch erfolgt ausdricklich unter dem
Vorbehalt der Nachbelastung von Reparaturkosten und
Testpauschalen. Eine Nachbelastung erfolgt insbeson-
dere, wenn sich bei der Garantiereparatur herausstellt,
dass kein Fehler vorliegt, ein unzulassiger Fremdeingriff
erfolgte, die Garantievoraussetzungen entfallen sind
oder ein dhnlicher Fall vorliegt.

13.9. Die Zusicherung von Eigenschaften bzw. die Uber-
nahme von Garantien ist nur insoweit verbindlich, wie
synox diese dem Kunden besonders schriftlich bestatigt
hat. Neben den von synox gegebenen Produktbe-
schreibungen stellen &ffentliche AuBerungen, Anprei-
sungen oder Werbung des Herstellers oder eines Drit-

ten keine vertragsgemaBe Beschaffenheitsangabe der
Ware dar.

14. Sonderregelungen fiir Domains, Webhosting,
Shops, E-Mail, Unified Messaging

14.1. Die Leistungen werden auf einem Internetserver
erbracht, der durch Synox gemietet wurde und sich im
Rechenzentrum eines durch Synox beauftragten Inter-
netdienstleisters befindet.

14.2. Der Leistungsumfang der einzelnen Dienste ergibt
sich aus der zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen
Beschreibung des jeweiligen Dienstes.

14.3. Das genutzte Datentransfervolumen ergibt sich aus
der Summe allen mit dem Kundenauftrag in Verbindung
stehenden Datentransfers (z.B. Mails, Download,
Upload, Webseiten). Fir die Feststellung des Daten-
transfervolumens entspricht ein Gigabyte eintausend
Megabyte, ein Megabyte eintausend Kilobyte und ein
Kilobyte eintausend Byte.

14.4. Soweit nicht anderes vereinbart, ist ein Daten-
transfervolumen von zwei Gigabyte pro Monat im Tarif
enthalten. Bei Uberschreitung werden gesonderte Ent-
gelte in Rechnung gestellt, welche pro angefangenem
Gigabyte berechnet werden.

14.5. Bei vertraglicher Vereinbarung von unbeschranktem
Datentransfervolumen ist der Datenverkehr kostenlos.
Bei Uberschreitung von 500 GB Datentransfervolumen
pro Monat kann der Zugang aus Sicherheitsgriinden
gesperrt werden. Die Freischaltung fiir jeweils weitere
250 GB kann dann kostenlos bei Synox angefordert
werden.

14.6. Die Verfligbarkeit der synox Server und der Daten-
wege bis zum Ubergabepunkt in das Internet
(Backbone) betragt mindestens 99 % im Jahresmittel.
Synox weist den Kunden darauf hin, dass Einschrdn-
kungen oder Beeintrdchtigungen der von ihr erbrachten
Dienste entstehen konnen, die auBerhalb des Ein-
flussbereichs von synox liegen. Hierunter fallen insbe-
sondere Handlungen Dritter, die nicht im Auftrag von
synox handeln, von synox nicht beeinflussbare techni-
sche Bedingungen des Internets sowie hdhere Gewalt.
GleichermaBen kann auch die vom Kunden genutzte
Hard- und Software oder technische Infrastruktur (z.B.
DSL-Anschluss) Einfluss auf die Leistungen von synox
haben. Soweit derartige Umstédnde Einfluss auf die
Verfugbarkeit oder Funktionalitdt der von synox er-
brachten Leistung haben, hat dies keine Auswirkung auf
die VertragsgemaBheit der von synox erbrachten
Leistung.

14.7. Der Kunde hat missbrauchliche Nutzungen und
rechtswidrige Handlungen im Internet zu unterlassen
(geméaB JSchG, STGB, BGB, IDR u.a.) und sicherzustel-
len, dass durch die eigene Prasenz Prasenzen oder An-
gebote anderer Kunden und die Stabilitat, Leistung und
Verfugbarkeit der Server in keiner Weise beeintrachtigt
werden. Dies gilt auch, wenn Inhalte nur Uber eine bei
Synox registrierte Domain oder Subdomain erreichbar
sind, sich aber auf einem anderen Server befinden
und/oder fir die Wiedergabe und Verdéffentlichung
Dienste und/oder Leistungen des Anbieters mittelbar
oder unmittelbar, direkt oder indirekt genutzt werden.

14.8. Fur die Nutzung durch Dritte ist alleine der Kunde
verantwortlich und in vollem Umfang haftbar. Synox
behalt sich vor, bei missbrauchlicher Verwendung durch
Dritte Internetdienstleistungen zu sperren und die
Nutzung durch Dritte in Einzelféllen zu untersagen.
Wird die Nutzung durch Dritte nicht gestattet oder un-
tersagt, ergeben sich daraus keine Minderungs-, Er-
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stattungs- oder Schadensersatzanspriiche fiir den Kun-
den. Der Kunde hat auch die Entgelte zu zahlen, die im
Rahmen der ihm zur Verfigung gestellten Nutzungs-
mdoglichkeiten durch befugte oder unbefugte Nutzung
der Dienste durch Dritte entstanden sind.

14.9. Eine Uberlassung von Login-, Zugriffs- und Verwal-
tungsdaten (Username, Passwort, etc.) ist ausdriicklich
untersagt. Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangs-
daten, Auftrags- und Kundennummer, Passworter usw.
geheim zu halten und sicherzustellen, dass kein Unbe-
rechtigter Zugriff auf diese Daten erhalt.

14.10. Der Kunde ist verpflichtet, dem Betreiber Stérun-
gen, Mangel und Schaden unverzlglich anzuzeigen. Der
Kunde hat dem Betreiber jene Kosten zu erstatten, die
fir die Behebung solcher Stérungen, Mangel und
Schaden entstehen, die der Kunde zu vertreten hat.

14.11. Der Kunde ist verpflichtet, Sicherungskopien von
allen Daten, die er auf den ihm bei Synox zur Verfii-
gung stehenden Speicherplatz Ubertragt zu erstellen
(Sicherungskopien). Diese Sicherungskopien wird der
Kunde auf Datentragern sichern, die nicht physikalisch
bei Synox liegen.

14.12. Synox bzw. die von Synox beauftragten Internet-
dienstleister flihren an ihren Systemen zur Sicherheit
des Netzbetriebs, zur Aufrechterhaltung der Netzinte-
gritat, der Interoperabilitédt der Dienste und des Daten-
schutzes regelmdBig Wartungsarbeiten durch. Zu die-
sem Zwecke kénnen sie ihre Leistungen unter Bertck-
sichtigung der Belange des Kunden vorubergehend
einstellen oder beschranken, soweit objektive Griinde
dies rechtfertigen. Sie werden die Wartungsarbeiten,
soweit dies moglich ist, in nutzungsarmen Zeiten
durchfiihren. Sollten ldngere voribergehende Leis-
tungseinstellungen oder -beschrankungen erforderlich
sein, wird Synox den Kunden Uber Art, AusmafB und
Dauer der Beeintrachtigung zuvor unterrichten, soweit
dies den Umstanden nach objektiv mdglich ist und die
Unterrichtung die Beseitigung bereits eingetretener
Unterbrechungen nicht verzégern wiirde.

14.13. Die Versendung von Spam-Mails ist untersagt.
Dies umfasst insbesondere die Versendung unzuldssi-
ger, unverlangter Werbung an Dritte. Bei der Versen-
dung von E-Mails ist es zudem untersagt, falsche Ab-
senderdaten anzugeben oder die Identitat des Absender
auf sonstige Weise zu verschleiern.

14.14. Der Kunde ist verpflichtet, bei kommerzieller
Kommunikation diesen Charakter durch eine entspre-
chende Gestaltung der E-Mail deutlich zu machen.

14.15. Synox hat das Recht, die MaximalgréBe und die
Anzahl der Empfanger der zu versendenden E-Mails auf
einen angemessenen Wert (z.B. 10 MB pro E-Mail) zu
beschranken.

14.16. Der Kunde ist verpflichtet, die als Domain zu re-
gistrierende Zeichenfolge auf ihre Vereinbarkeit mit den
Rechten Dritter, z.B. mit Namens-, Marken-, Urheber-
oder sonstigen Schutzrechten, sowie mit den all-
gemeinen Gesetzen zu prifen. Mit der Antragstellung
versichert der Kunde, dass er dieser Verpflichtung
nachgekommen ist und dass sich bei dieser Prifung
keine Anhaltspunkte fiir die Verletzung von Rechten
Dritter oder sonstiger Rechtsvorschriften ergeben ha-
ben.

14.17. Synox wird nach Vertragsabschluss die Beantra-
gung des gewlinschten Domainnamens beim zustandi-
gen Registrar (z.B. fir DE-Domains die DeNic eG) ver-
anlassen. Der Anbieter kann nicht garantieren, dass der
gewinschte Domainnamen dem Kunden vom Registrar
tatsachlich zugeteilt wird. Die Angabe, ob ein
Domainname noch frei ist, erfolgt daher ausdricklich

unverbindlich und ohne Gewahr. Ein Domainname ist
erst dann sicher an den Kunden vergeben, wenn die
Domain im Auftrag des Anbieters vom Registrar fiir den
Kunden registriert worden ist und die entsprechenden
Eintrédge in der Registrar-Datenbank aufgefiihrt werden.
Ist ein beantragter Domainname bis zur Weiterleitung
der Beantragung an den Registrar bereits vergeben,
kann der Kunde einen anderen Domainnamen wéhlen
oder vom Vertrag zuriicktreten. Eine spatere Anderung
des Domainnamens nach Registrierung bei dem
Registrar ist ausgeschlossen.

14.18. Durch die Registrierung einer Domain wird der
Kunde als Eigner (Admin-C) registriert. Erganzend gel-
ten die jeweils flir den zu registrierenden Domainna-
men maBgeblichen Registrierungsbedingungen und
Richtlinien beziehungsweise die AGB des zustandigen
Registrars, also die Vergaberichtlinien der DENIC e.G.
bei DE-Domains, die AGB der Firma Cronon AG bei
COM/NET/ORG/BIZ/INFO-Domains und die Bedingun-
gen und Richtlinien der jeweils zustandigen Registrie-
rungsstelle bei anderen Domains. Diese Bedingungen
und Richtlinien sind fester Vertragsbestandteil und fir
die Registrierung und den Betrieb der Domain maBge-
bend.

14.19. Erweisen sich die nach den jeweiligen Registrie-
rungsbedingungen fir eine Domain anzugebenden Da-
ten als falsch und kann Synox den Kunden unter den
angegebenen Daten nicht kontaktieren, kann Synox die
Domain I6schen lassen.

14.20. Sofern dies nicht ausdricklich anders vereinbart
ist, hat der Kunde keinen Anspruch darauf, dass ihm fir
seinen Dienst dieselbe IP-Adresse flir die gesamte
Vertragslaufzeit zugewiesen wird. Eine technisch oder
rechtlich bedingte Anderung bleibt vorbehalten.

15. Sonstiges

15.1. Anderungen und Ergadnzungen zu diesen Bedingun-
gen bedlrfen der Schriftform. Dies gilt auch bei einem
etwaigen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

15.2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser
Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berihrt
dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen
nicht. Vielmehr gilt an Stelle der unwirksamen Bestim-
mung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende
oder zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung,
die die Parteien zur Erreichung des gleichen
wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hatten, wenn
sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hatten.
Gleiches gilt fir die Unvollstdndigkeit der Bestim-
mungen entsprechend.

15.3. Auf diesen Vertrag und alle damit im Zusammen-
hang stehenden Streitigkeiten ist ausschlieBlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des Einheitlichen  UN-Kaufrechtsabkommens, des
Einheitlichen Kaufgesetzes (EKG) und des Einheitlichen
KaufabschluBgesetzes (EKAG) anwendbar.

15.4. Erflllungsort ist, soweit einzelvertraglich nicht an-
ders vereinbart, der Sitz der Synox.

Stand: 01.04.2007
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	 6.2.Die Haftung bei Produkten oder Dienstleistungen von Drittanbietern ist direkt beim Drittanbieter geltend zu machen.
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	 7.Preise, Zahlungsbedingungen
	 7.1.Alle Preise der Synox verstehen sich jeweils zuzüg­lich der gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern nicht aus­drücklich anders angegeben.
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	 7.7.Entgegen anders lautender Bedingungen des Kun­den und unter Abbedingung der §§ 366, 367 BGB wird durch die Synox bestimmt, welche Forderungen durch die Zahlung des Kunden erfüllt sind. Der Kunde ist nicht berechtigt Zahlungen aufgrund von Gegenan­sprüchen aus anderen Vertragsverhältnissen zurückzu­halten. Zahlungen können aber in jedem Fall nur in der Höhe der dem Kunden geltend gemachten und unbe­stritten zustehenden oder rechtskräftigen Gegenan­sprüche zurückgehalten werden.

	 8.Eigentumsvorbehalt
	 8.1.Synox behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihr gelieferten Waren und erbrachten Leistungen und Liefe­rungen bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor. Das gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte vom Kunden bezeichnete Lieferungen bzw. Leistungen be­zahlt ist, da der Eigentumsvorbehalt alle laufenden of­fenen Saldoforderungen sichert.
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	 9.Abtretungsverbot
	 9.1.Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Synox sind die Rechte des Käufers aus Geschäftsverträgen mit der Synox nicht an Dritte übertragbar.
	 9.2.Sofern eine ohne Zustimmung von Synox vorge­nommene Abtretung gemäß § 354a HGB dennoch wirksam ist, wird hierdurch das Recht von Synox, mit etwaigen Gegenforderungen auch gegenüber dem neu­en Gläubiger (Zessionar) aufzurechnen, nicht berührt. 

	 10.Geheimhaltung, Abwerbverzicht
	 10.1.Die Vertragspartner verpflichten sich zur vertrauli­chen Behandlung aller vertraulichen Informationen und Unterlagen. Sie werden ihre Erfüllungsgehilfen ent­sprechend hierzu verpflichten.
	 10.2.Die Vertragspartner verpflichten sich, Mitarbeiter des jeweils anderen Vertragspartners bei laufender Ge­schäftbeziehung und für die Dauer eines Jahres nach deren Beendigung nur einzustellen oder anderweitig zu beschäftigen, wenn dies mit dem anderen Vertrags­partner im Vorfeld vereinbart wurde.
	 10.3.Der zuwiderhandelnde Vertragspartner haftet für entstandene Schäden.

	 11.Sonderregelungen für Dienstleistungen
	 11.1.Die Aufgabe von Dienstleistungen ist es den Kun­den zu betreuen, zu unterstützen oder zu beraten. Ge­schuldet wird nur die Tätigkeit, nicht der Erfolg. Art und Umfang der geschuldeten Dienstleistungen erge­ben sich aus der Leistungsbeschreibung im Angebot und/oder Vertrag, welche wesentlicher Vertragsbe­standteil wird.
	 11.2.Dienstleistungen werden auf Aufwands- und Mate­rialbasis zuzüglich vereinbarter Spesen und Reisekos­ten auf Grundlage der im Angebot und/oder Vertrag ausgewiesenen Preise vergütet, soweit einzelvertrag­lich nicht eine pauschale oder anderweitig geregelte Vergütung vereinbart wurde.
	 11.3.Bei Notfallaufträgen, d.h. bei Aufträgen, die nach Angabe des Kunden schnellstmöglich durchgeführt werden sollen, berechnet Synox eine Notfallpauschale in Höhe von 39,99 €, wenn mit der Bearbeitung des Auftrags innerhalb von 4 Stunden nach Auftragsein­gang begonnen wird. Dies betrifft auch sämtliche Auf­träge, welche elektronisch an eine der E-Mail-Adressen emergency@synox.de oder sos@synox.de übermittelt wurden. Dies gilt nicht, wenn einzelvertraglich eine ge­sonderte Notfallregelung vereinbart wurde.
	 11.4.Für Dienstleistungen wird keine Gewährleistung seitens der Synox übernommen.

	 12.Sonderregelungen für Werkleistungen
	 12.1.Der Umfang einer Werkleistung wird nur durch die vertraglich vereinbarte Leistungsbeschreibung und/oder die Endfassung des Feinpflichtenhefts defi­niert. Alle weiteren Leistungen sind gesondert zu ver­güten.
	 12.2.Der Kunde muss Werkleistungen innerhalb von 10 Werktagen nach Fertigstellung bzw. Übergabe der Werkleistung abnehmen. Der Kunde darf die Abnahme nur heraus zögern, wenn wesentliche Mängel, also Mängel, welche die Gesamtfunktionalität in erhebli­chem Maße beeinträchtigen, vorliegen. Sofern der Kunde die Abnahme nicht innerhalb der genannten Frist durchführt und auch keine wesentlichen Mängel gemeldet wurden, gilt Werkleistung als abgenommen. Dies gilt auch, wenn der Kunde die Werkleistung vor der formellen Abnahme produktiv in Gebrauch nimmt.
	 12.3.Synox kann für abgrenzbare Teilwerkleistungen von der Endabnahme unabhängige Teilabnahmen ver­langen. Die Werkleistung gilt dann mit der Abnahme der letzten Teilwerkleistung als abgenommen.
	 12.4.Bei der Abnahme wird ein Abnahmeprotokoll er­stellt, das von beiden Seiten zu unterzeichnen ist. Synox definiert das Verfahren für die Abnahme. Even­tuell benötigte Testdaten werden vom Kunden gestellt. Eine Aufzählung der festgestellten abnahmeverhin­dernden Mängel wird zum Abnahmeprotokoll gegebe­nenfalls hinzugefügt. Nach Beseitigung der abnahme­verhindernden Mängel findet eine erneute Abnahme im Hinblick auf diese Mängel statt. Die Abnahme gilt auch als durchgeführt, wenn Mangel auftreten, welche die Abnahme nicht verhindern, jedoch von Synox beseitigt werden müssen.
	 12.5.Synox behält sich das Recht vor alle Methoden, Konzepte, Verfahren und Arbeitsergebnisse aus der Er­stellung der Werkleistung weiterhin zu verwerten. Der Kunde erwirbt nur ein einfaches Nutzungsrecht im Rahmen des vereinbarten Verwendungszweckes.
	 12.6.Die Gewährleistungsfrist für Werkleistungen der synox beträgt ein Jahr. Sie beginnt mit der Lieferung bzw. Abnahme durch den Kunden. 
	 12.7.Bei Werkleistungen wird eine pauschale Vergütung vereinbart, der jeweils zu einem Drittel bei Auftragser­teilung, zu einem Drittel bei Erbringung der Leistung und zu einem Drittel nach Abnahme der Leistung zahl­bar ist, soweit einzelvertraglich nicht anders geregelt wurde. Teilleistungen können gesondert in Rechnung gestellt werden.

	 13.Sonderregelungen für Handel
	 13.1.Alle Preise der Synox verstehen sich jeweils zuzüg­lich der gesetzlichen Umsatzsteuer, Verpackung, Transport und Frachtversicherung ab Lager Berlin, so­fern nicht ausdrücklich anders angegeben.
	 13.2.Der Lieferumfang der einzelnen Bestellungen ergibt sich in Regelfall aus der zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Beschreibung der Ware. Für zwischen Bestel­lung und Lieferung durch Hersteller oder Vorlieferanten geänderte Produkteigenschaften oder Verpackungsin­halte haftet Synox nicht.
	 13.3.Gefahrenübergang: Die Gefahr geht auf den Kun­den über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager der Synox verlassen hat. Falls der Versand sich ohne Verschulden der Synox verzö­gert oder unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Mel­dung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Eine im Einzelfall vereinbarte Übernahme der Trans­portkosten durch Synox, hat keinen Einfluss auf den Gefahrenübergang. 
	 13.4.Der Kunde hat Waren rechtzeitig vor Annahme und Quittierung sorgfältig auf Schäden, Fehler und Fehl­mengen zu untersuchen, diese sofort zu beanstanden, vollständig anzugeben und sich schriftlich bestätigen zu lassen.
	 13.5.Für Warenlieferungen der synox gelten die gesetz­lichen Gewährleistungsfristen. Eine abweichende Ge­währleistungsfrist kann im Einzelfall vereinbart wer­den. Auf eine abweichende Gewährleistungsfrist weist synox spätestens im Angebot hin. Die Gewährleistung besteht nicht für Mängel, die nicht rechtzeitig ange­zeigt worden sind 
	 13.6.Der Kunde akzeptiert, dass eine Nachlieferung im Einzelfall (in Abhängigkeit von Marktlage und Verfüg­barkeit) auch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen kann. Die Verfügbarkeit der Ware kann aufgrund der technischen Weiterentwicklung bereits nach kurzer Zeit eingeschränkt sein. Synox ist daher berechtigt, den Nacherfüllungsanspruch durch Lieferung gleich- oder höherwertig abweichender Ware auch eines anderen Herstellers zu erfüllen, soweit diese Ware nach ihren Spezifikationen funktionsidentisch ist.
	 13.7.Für den Fall der Rückabwicklung eines Kaufvertra­ges berechnet synox für jeden Tag der Nutzung der Ware eine Nutzungsentschädigung.
	 13.8.Jeder Austausch erfolgt ausdrücklich unter dem Vorbehalt der Nachbelastung von Reparaturkosten und Testpauschalen. Eine Nachbelastung erfolgt insbeson­dere, wenn sich bei der Garantiereparatur herausstellt, dass kein Fehler vorliegt, ein unzulässiger Fremdein­griff erfolgte, die Garantievoraussetzungen entfallen sind oder ein ähnlicher Fall vorliegt.
	 13.9.Die Zusicherung von Eigenschaften bzw. die Über­nahme von Garantien ist nur insoweit verbindlich, wie synox diese dem Kunden besonders schriftlich bestä­tigt hat. Neben den von synox gegebenen Produktbe­schreibungen stellen öffentliche Äußerungen, Anprei­sungen oder Werbung des Herstellers oder eines Drit­ten keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

	 14.Sonderregelungen für Domains, Webhosting, Shops, E-Mail, Unified Messaging
	 14.1.Die Leistungen werden auf einem Internetserver erbracht, der durch Synox gemietet wurde und sich im Rechenzentrum eines durch Synox beauftragten Inter­netdienstleisters befindet.
	 14.2.Der Leistungsumfang der einzelnen Dienste ergibt sich aus der zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Beschreibung des jeweiligen Dienstes.
	 14.3.Das genutzte Datentransfervolumen ergibt sich aus der Summe allen mit dem Kundenauftrag in Verbin­dung stehenden Datentransfers (z.B. Mails, Download, Upload, Webseiten). Für die Feststellung des Daten­transfervolumens entspricht ein Gigabyte eintausend Megabyte, ein Megabyte eintausend Kilobyte und ein Kilobyte eintausend Byte.
	 14.4.Soweit nicht anderes vereinbart, ist ein Daten­transfervolumen von zwei Gigabyte pro Monat im Tarif enthalten. Bei Überschreitung werden gesonderte Ent­gelte in Rechnung gestellt, welche pro angefangenem Gigabyte berechnet werden.
	 14.5.Bei vertraglicher Vereinbarung von unbeschränk­tem Datentransfervolumen ist der Datenverkehr kos­tenlos. Bei Überschreitung von 500 GB Datentransfer­volumen pro Monat kann der Zugang aus Sicherheits­gründen gesperrt werden. Die Freischaltung für jeweils weitere 250 GB kann dann kostenlos bei Synox ange­fordert werden.
	 14.6.Die Verfügbarkeit der synox Server und der Daten­wege bis zum Übergabepunkt in das Internet (Backbone) beträgt mindestens 99 % im Jahresmittel. Synox weist den Kunden darauf hin, dass Einschrän­kungen oder Beeinträchtigungen der von ihr erbrach­ten Dienste entstehen können, die außerhalb des Ein­flussbereichs von synox liegen. Hierunter fallen insbe­sondere Handlungen Dritter, die nicht im Auftrag von synox handeln, von synox nicht beeinflussbare techni­sche Bedingungen des Internets sowie höhere Gewalt. Gleichermaßen kann auch die vom Kunden genutzte Hard- und Software oder technische Infrastruktur (z.B. DSL-Anschluss) Einfluss auf die Leistungen von synox haben. Soweit derartige Umstände Einfluss auf die Verfügbarkeit oder Funktionalität der von synox er­brachten Leistung haben, hat dies keine Auswirkung auf die Vertragsgemäßheit der von synox erbrachten Leistung.
	 14.7.Der Kunde hat missbräuchliche Nutzungen und rechtswidrige Handlungen im Internet zu unterlassen (gemäß JSchG, STGB, BGB, IDR u.a.) und sicherzustel­len, dass durch die eigene Präsenz Präsenzen oder An­gebote anderer Kunden und die Stabilität, Leistung und Verfügbarkeit der Server in keiner Weise beein­trächtigt werden. Dies gilt auch, wenn Inhalte nur über eine bei Synox registrierte Domain oder Subdomain er­reichbar sind, sich aber auf  einem anderen Server be­finden und/oder für die Wiedergabe und Veröffentli­chung Dienste und/oder Leistungen des Anbieters mit­telbar oder unmittelbar, direkt oder indirekt genutzt werden.
	 14.8.Für die Nutzung durch Dritte ist alleine der Kunde verantwortlich und in vollem Umfang haftbar. Synox behält sich vor, bei missbräuchlicher Verwendung durch Dritte Internetdienstleistungen zu sperren und die Nutzung durch Dritte in Einzelfällen zu untersagen. Wird die Nutzung durch Dritte nicht gestattet oder un­tersagt, ergeben sich daraus keine Minderungs-, Er­stattungs- oder Schadensersatzansprüche für den Kun­den. Der Kunde hat auch die Entgelte zu zahlen, die im Rahmen der ihm zur Verfügung gestellten Nutzungs­möglichkeiten durch befugte oder unbefugte Nutzung der Dienste durch Dritte entstanden sind.
	 14.9.Eine Überlassung von Login-, Zugriffs- und Verwal­tungsdaten (Username, Passwort, etc.) ist ausdrücklich untersagt. Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangs­daten, Auftrags- und Kundennummer, Passwörter usw. geheim zu halten und sicherzustellen, dass kein Unbe­rechtigter Zugriff auf diese Daten erhält.
	 14.10.Der Kunde ist verpflichtet, dem Betreiber Störun­gen, Mängel und Schäden unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde hat dem Betreiber jene Kosten zu erstatten, die für die Behebung solcher Störungen, Mängel und Schäden entstehen, die der Kunde zu vertreten hat.
	 14.11.Der Kunde ist verpflichtet, Sicherungskopien von allen Daten, die er auf den ihm bei Synox zur Verfü­gung stehenden Speicherplatz überträgt zu erstellen (Sicherungskopien). Diese Sicherungskopien wird der Kunde auf Datenträgern sichern, die nicht physikalisch bei Synox liegen. 
	 14.12.Synox bzw. die von Synox beauftragten Internet­dienstleister führen an ihren Systemen zur Sicherheit des Netzbetriebs, zur Aufrechterhaltung der Netzinte­grität, der Interoperabilität der Dienste und des Daten­schutzes regelmäßig Wartungsarbeiten durch. Zu die­sem Zwecke können sie ihre Leistungen unter Berück­sichtigung der Belange des Kunden vorübergehend einstellen oder beschränken, soweit objektive Gründe dies rechtfertigen. Sie werden die Wartungsarbeiten, soweit dies möglich ist, in nutzungsarmen Zeiten durchführen. Sollten längere vorübergehende Leis­tungseinstellungen oder -beschränkungen erforderlich sein, wird Synox den Kunden über Art, Ausmaß und Dauer der Beeinträchtigung zuvor unterrichten, soweit dies den Umständen nach objektiv möglich ist und die Unterrichtung die Beseitigung bereits eingetretener Unterbrechungen nicht verzögern würde. 
	 14.13.Die Versendung von Spam-Mails ist untersagt. Dies umfasst insbesondere die Versendung unzulässi­ger, unverlangter Werbung an Dritte. Bei der Versen­dung von E-Mails ist es zudem untersagt, falsche Ab­senderdaten anzugeben oder die Identität des Absen­der auf sonstige Weise zu verschleiern.
	 14.14.Der Kunde ist verpflichtet, bei kommerzieller Kommunikation diesen Charakter durch eine entspre­chende Gestaltung der E-Mail deutlich zu machen.
	 14.15.Synox hat das Recht, die Maximalgröße und die Anzahl der Empfänger der zu versendenden E-Mails auf einen angemessenen Wert (z.B. 10 MB pro E-Mail) zu beschränken.
	 14.16.Der Kunde ist verpflichtet, die als Domain zu re­gistrierende Zeichenfolge auf ihre Vereinbarkeit mit den Rechten Dritter, z.B. mit Namens-, Marken-, Urhe­ber- oder sonstigen Schutzrechten, sowie mit den all­gemeinen Gesetzen zu prüfen. Mit der Antragstellung versichert der Kunde, dass er dieser Verpflichtung nachgekommen ist und dass sich bei dieser Prüfung keine Anhaltspunkte für die Verletzung von Rechten Dritter oder sonstiger Rechtsvorschriften ergeben ha­ben.
	 14.17.Synox wird nach Vertragsabschluss die Beantra­gung des gewünschten Domainnamens beim zuständi­gen Registrar (z.B. für DE-Domains die DeNic eG) ver­anlassen. Der Anbieter kann nicht garantieren, dass der gewünschte Domainnamen dem Kunden vom Re­gistrar tatsächlich zugeteilt wird. Die Angabe, ob ein Domainname noch frei ist, erfolgt daher ausdrücklich unverbindlich und ohne Gewähr. Ein Domainname ist erst dann sicher an den Kunden vergeben, wenn die Domain im Auftrag des Anbieters vom Registrar für den Kunden registriert worden ist und die entsprechenden Einträge in der Registrar-Datenbank aufgeführt werden. Ist ein beantragter Domainname bis zur Weiterleitung der Beantragung an den Registrar bereits vergeben, kann der Kunde einen anderen Domainnamen wählen oder vom Vertrag zurücktreten. Eine spätere Änderung des Domainnamens nach Registrierung bei dem Registrar ist ausgeschlossen.
	 14.18.Durch die Registrierung einer Domain wird der Kunde als Eigner (Admin-C) registriert. Ergänzend gel­ten die jeweils für den zu registrierenden Domainna­men maßgeblichen Registrierungsbedingun­gen und Richtlinien beziehungsweise die AGB des zuständigen Registrars, also die Vergaberichtlinien der DENIC e.G. bei DE-Domains, die AGB der Firma Cronon AG bei COM/NET/ORG/BIZ/INFO-Domains und die Bedingun­gen und Richtlinien der jeweils zuständigen Registrie­rungsstelle bei anderen Domains. Diese Bedingungen und Richtlinien sind fester Vertragsbe­standteil und für die Registrierung und den Betrieb der Domain maßge­bend.
	 14.19.Erweisen sich die nach den jeweiligen Registrie­rungsbedingungen für eine Domain anzugebenden Da­ten als falsch und kann Synox den Kunden unter den angegebenen Daten nicht kontaktieren, kann Synox die Domain löschen lassen.
	 14.20.Sofern dies nicht ausdrücklich anders vereinbart ist, hat der Kunde keinen Anspruch darauf, dass ihm für seinen Dienst dieselbe IP-Adresse für die gesamte Vertragslaufzeit zugewiesen wird. Eine technisch oder rechtlich bedingte Änderung bleibt vorbehalten. 

	 15.Sonstiges
	 15.1.Änderungen und Ergänzungen zu diesen Bedingun­gen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch bei einem etwaigen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
	 15.2.Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt an Stelle der unwirksamen Bestim­mung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechen­de oder zumindest nahe kommende Ersatzbestim­mung, die die Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hät­ten. Gleiches gilt für die Unvollständigkeit der Bestim­mungen entsprechend.
	 15.3.Auf diesen Vertrag und alle damit im Zusammen­hang stehenden Streitigkeiten ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus­schluss des Einheitlichen UN-Kaufrechtsabkommens, des Einheitlichen Kaufgesetzes (EKG) und des Einheitli­chen Kaufabschlußgesetzes (EKAG) anwendbar.
	 15.4.Erfüllungsort ist, soweit einzelvertraglich nicht an­ders vereinbart, der Sitz der Synox.


